31. JULI 2023 - Gesetz zur Festlegung von Produktnormen für die Einbindung von Energie aus erneuerbaren Quellen in fossile Kraftstoffe, die für den Verkehrssektor bestimmt sind, zur Abänderung des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes und zur Abänderung des Gesetzes vom 12. April 1965 über den Transport gasförmiger und anderer Produkte durch Leitungen (Artikel 14, 15 und 19 bis 21)


(Belgisches Staatsblatt vom 26. Januar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.


FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


31. JULI 2023 - Gesetz zur Festlegung von Produktnormen für die Einbindung von Energie aus erneuerbaren Quellen in fossile Kraftstoffe, die für den Verkehrssektor bestimmt sind, zur Abänderung des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes und zur Abänderung des Gesetzes vom 12. April 1965 über den Transport gasförmiger und anderer Produkte durch Leitungen


PHILIPPE, König der Belgier

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


(...)


KAPITEL 12 - Abänderungen des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes


Art. 14 - In Artikel 7 des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes, zuletzt abgeändert durch das Programmgesetz vom 27. Dezember 2021, wird § 1bis wie folgt ersetzt:

"§ 1bis - Die Kommission bewertet mindestens alle fünf Jahre die Wirksamkeit der in § 1 erwähnten Förderregelung für Elektrizität aus erneuerbaren Quellen und deren wichtigste Verteilungseffekte in Bezug auf unterschiedliche Verbrauchergruppen und auf Investitionen. Dabei geht sie auch auf die Auswirkungen möglicher Änderungen der Förderregelungen ein.

Dieser Bericht wird dem Minister übermittelt und auf der Website der Kommission veröffentlicht.

Gegebenenfalls kann die Kommission eine Stellungnahme abgeben zur Zweckmäßigkeit, den in § 1 erwähnten und im Ministerrat beratenen Königlichen Erlass in Bezug auf die Höhe des darin festgelegten Mindestpreises abzuändern. Die Höhe der Förderung und die damit verknüpften Bedingungen können nur nach objektiven Kriterien angepasst werden, sofern die betreffenden Kriterien in der Förderregelung von Anbeginn festgelegt waren und nicht in einer Weise überarbeitet werden, die sich negativ auf die daraus erwachsenden Rechte auswirkt und die Rentabilität von Projekten, denen bereits Förderung zugutekommt, infrage stellt.

Die Kommission veröffentlicht als Referenzdokument einen mindestens auf die nächsten fünf oder - im Falle von Haushaltsplanungszwängen - drei Jahre ausgelegten langfristigen Zeitplan mit der voraussichtlichen Zuteilung von Fördermitteln, der, soweit angebracht, auch Richtwerte zu den Fristen und Angaben zur Häufigkeit von Ausschreibungsverfahren, zur voraussichtlichen Kapazität und zum voraussichtlichen Budget beziehungsweise zum Höchstbetrag der voraussichtlich gewährten individuellen Förderung und gegebenenfalls zu den voraussichtlich förderfähigen Technologien enthält. Dieser Zeitplan wird jährlich oder immer dann aktualisiert, wenn es nötig ist, um den jüngsten Marktentwicklungen oder der voraussichtlichen Zuteilung von Fördermitteln Rechnung zu tragen."


Art. 15 - Artikel 23 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. Mai 2023, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Absatz 2 wird eine Nr. 5ter mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"5ter. Unterstützung und Erleichterung des Ausbaus der Eigenversorgung mit erneuerbarer Elektrizität - auf der Grundlage einer Bewertung der ungerechtfertigten Hindernisse und des Potenzials, die in Bezug auf die Eigenversorgung mit erneuerbarer Elektrizität bestehen,".

2. Paragraph 2 Absatz 2 wird durch eine Nr. 53 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"53. eine Bewertung der ungerechtfertigten Hindernisse und des Potenzials, die in Bezug auf die Eigenversorgung mit erneuerbarer Elektrizität bestehen, durchführen und diese Bewertung mindestens alle fünf Jahre aktualisieren."


(...)


KAPITEL 14 - Schlussbestimmungen


Art. 19 - Vorliegendes Gesetz findet keine Anwendung auf das Ministerium der Landesverteidigung und auf Erdölgesellschaften und Anbieter gasförmiger Kraftstoffe, die jährlich weniger als 3.600 GJ flüssiger oder gasförmiger Kraftstoffe in den steuerrechtlich freien Verkehr überführen.


Art. 20 - Das Gesetz vom 17. Juli 2013 über die Mindest-Nennvolumen nachhaltiger Biokraftstoffe, die den jährlich in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Volumen fossiler Kraftstoffe beigemischt werden müssen, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 16. Dezember 2022, wird aufgehoben.




Art. 21 - Vorliegendes Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Motril, den 31. Juli 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Energie
T. VAN DER STRAETEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

